
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 33 (1917)

Heft: 37

Rubrik: Kanton. Bündner Gewerbeverband

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


«t. 37

Canton. Bittifcncr (Seuietrbciicrbaiifc.

îluScrorii. 9eleflicrîen»35ei1ainiluiifi
Sonntag, ï>en 18. Sïooembcr 1917 in (£l)ur.

(Sîorrefponôenj.)

©tramm roar ber Elufmarfdj) jur aufjerorbentltdjen
®eroerbetagung ber Vünbner ©eroerbter; oon ben neun
®eftionen roaren aïïe burch delegierte unb non ben
*8erufSoetbänben 19 non 24 oertreten, total 69 dele»
gterte, su benen fic^ noch eine ganse Elethe fonftiger
©eroerbeoeretnSmitglteber unb sum anfrfjlieftenben Vor»
trage noch etne grôfje Etasahl roetterer Qntereffenten unb
Sreunbe unfexeS bönbnetifchen ©eroerbeS einfanben. —
SMe ïagung rourbe buret) ben Kantonal » 5ßräfibenten,
©roffrat ©Mütter, eröffnet, welcher in feinem furs ge»
haltenen ©röffnungSroort erwähnte, baff roir immer noch
iu „ Kriegs * Reiten " tagen, unfere ©jiftensberechtigung
immer mehr befc^nttten roerbe unb gerabeju unhaltbare
®erhältniffe für unfern £anbroetf'er», fpanbelS» unb
©eroerbeftanb eingetreten feien. doch müffen roir an ber
Carole „durchhalten" feftfjalten unb unS immer grünb»
Hc^er unb lücfenloS organijieren auf ber gansen Sinte.
$le heutige Tagung habe mehr rapportterenben ©harafter
über bte im Vorbetgrunb ftehenöen bönbnetifchen ®c=

metbefragen : KantonaleS bünbnerifcfjeS SehrltngS» unb
©ubmiffionSgefet), ba beibe Vorlagen nodh in disfuffion
flehen bei ben tntereffierten roirtfcfiaftlichen Verbänden,
unb burch Kompromifj oorauSfichtÜch ©Inigung erstell
wirb. daS ißrotofoE Der delegtertenoerfammlung oom
3Rärs 1917 rourbe genehmigt unb bte oom Kantonal»
$orftanbe, auf ©runb etneS Verlangens beS $anbelS»
ïegifteramteS, oorgefdhlagene Eieoifion beS § 11 ber fan»
tonalen Statuten einftimmig genehmigt; auch bamit bie
an ber orbentlicf)en delegierten -- Vetfammlung 1917
getroffenen EBahlen beftätigt. Ober ben ©ntrourf sum
bönbnetifchen SehrlingSgefetj berichtete ©eroerbefefretär
9îagas iu ortentterenbem ©tnne baljingebenb, bafj bie

iWelteilung beS ©efejjeS, b. h- Oefe^ mit Verorbnungen
al§ ©runbfah afsepttert fei; einige differensen In ben

Entwürfen ber nerfchtebenen roirtfdhaftltchen Vetbänbe
noch erlebigt roerben müffen; bte gertigerfteKung beS

Entwurfes für bie ®rcf?rat§»©effion Frühjahr 1918 in
EluSfidht genommen uno bie ©eftionen unb Verbänbe
beS fantonalen ©eroerbeoerbanbeS oorher normals über
ben fertig erfteHten ©ntrourf in Kenntnis gefegt roerben.
über ben ©ntrourf sunt bönbnetifchen ©ubmifftonSgefeh
berichtete ißräftbent ©dhütter ebenfalls in ortentterenbem
Sinne, auSführenb, baff roir uns nunmehr einftimmig
iu einem „©efetj" enlfdhteben hätten. Çeute su bisfutteren
uub prtnsiptell s<« befd)ltehen fet bie $rage, ob nun tn
biefem ©efets ein gatultatioum für bie ©emeinben nicht
angeseigt erfchetne. die oon uns oon smel ©etten ein»

geforberten ©utadhten über btefe letztere ffrage fprechen
fiel) in suftimmenbem unb empfehlenbem ©inneauS; bie
Details IRersu finb aEerbingS nodh flu beraten.

$n ber disfuffion fprechen ftdh ber ißräfibent beS

fantonalen VaumeifieroetbanbeS unb bte Vertretung beS

®ugabtnS nur für baS ©efeh aus unb roenn eS nidht
unbets gehe, auch fü* uur fafuttatioe Verpflichtung sum
®efcl3 für bie ©emeinben. Verlangt roirb, „bah ber
«hrlichef rcdhtfdhaffene ©eroetbSmann ben ©dhut) be$
Staates finben foil", die Elbftimmung ergab einftimmige
8ufiimmung sunt ffafultatioum. — 3n ber allgemeinen
llmfrage roirb ERilteilung gemacht baft ber hohe Kleine
mat, auf unfere ©ittgabe hin, bem ©reffen Etat beantragt
habe, ben fantonalen Beitrag an bte bönbnetifchen
^ehrlingSprüfungcn oon gr. 500.— auf gr. 3000.—
iu erhöhen, der ©reffe Etat hat bem ©efuch einftimmig
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entfprodhen, roaS heute gebührenb oerbanît s« roerben
oerbient. daburdh ift nun bie Verlängerung Der 253erf»

ftätteprüfung auf 2 Ys Sage möglich geroorDen unb roirb
erftmals für bte frrtthjahrSprüfungen 1918 sur durch»
führung Eommen. ©in warmer ülppell an bie SRetfter»
fchaft oon ©etten beS ^Sräftbente ^ Der fantonalen Sehr»
UngSprüfungSfommiffion roünfcf)t ©ntgegenfommen betr.
SohnentfdhäDigungen an bte Seipclinge; jobann Etemebur
betr. Sehrgelb unb Sehrseit, unb betr. ber Kranfenfaffen»
beitrage für bte Sehrltnge unb Sehrtöchter, die Ver»
pflichtung, eine gewerbliche gortbilbungSfdhule su befudjjen,
roirb auf 6 km ©ntfernung oom Eßohnfthe beS Sehr»
tingS», refp. beS SehrmetfterS fiipuliert.

'der Vefchluf; beS fantonalen VorftünbeS, bem ®e=
roerbefefretür pro 1917 eine deuerungSsulage tn ber
Çôhe etneS ERonatSfalärS auSjurichten, roirb einftimmig
genehmigt, die ©eftion ©amaben bringt ben Eintrag
ein, als ©tatutenreoifion, alle Eßahlen feien geheim oor»
Sünehnten ; eine Elnregung, bte ißrotofoUe ber delegierten»
Verfammlungen foüen ben ©eftionen unb Vetbönben
gebrueft sugefteüt werben. VeibeS roirb su Çanben beS

VorftanbeS entgegengenommen sur ©rlebigung.
der delegierte ber ©eftion ©f. ERorih unb im Elamen

auch her ©eftion ©amaben beantragt, ber Eteoifion beS
fant. ©teuergefeheS tntenfioere Elufmerffamfeit fdhenfen
SU wollen, unb bte ©tnführung einer ©tnfommenfteuer
SU oerlangen. Stuf aEe gäfle fteEt er ben Eintrag, eine
aufjerorbentliche delegierten » Vetfammlung einsuberufen,
Sur Vefpredhung ber aus ber sielten Sefung refultieren»
ben Votlage beS neuen fanton. ©teuergefet; @ntrourfeS.

die disfuffion ergibt, bah ietber ber ©rofje Etat
bereits baS ißrtnsip ber ©tnfommenfteuer oerrootfen habe
unb ba nichts mehr su machen fet. ©ine Verbefferung
gegenüber bem frühem ©teuergefe^e fet su fonfiatieren,
boef) nidht in bem ERaffe, bah ^anbroetf, Çanbel unb
©eroetbe ftcb als befriebigt etflären fönnen, ba oiele
berechtigten SBünfcbe unb Vegehren unfereS ©tanbeS nidht
berüdtfichtigt würben, ©ine Vefpredhung ber ERaterte in
einer auherorbentlidhen delegiertenoerfammlung fet an»
geseigt unb audh auf baS grühjabr 1918 in EluSfidht su
nehmen. — damit roar ber gefdhäftlidhe Seil ber Ver»
hanblungen beenbigt.

E3räftbent ©dhütter eröffnet bte „VortragSoerfamm»
lung", bie oon über 120 SRann befucht roar, mit einem
ortentterenben ©röffnungSroort. @r führt auS, Dafj ber
fanlonale ©eroerbeoerbanb einen guten Eßurf getan, baS
oorliegenbe dh«ura : „dtts IJotelbatttret'bdi: Mttb feine
Httcftnitrfnngett auf ^aubtuevï, Raubet unb (0e^
met'be", auf draftanbum su fehen. Von ben heutigen
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Aanton. Bündner Gewerbeverband.

Ntzemd. Jelegittteil-BersMMlilng
Sonntag, den 18. November 1917 in Chur.

(Korrespondenz.)

Stramm war der Aufmarsch zur außerordentlichen
Gewerbetagung der Bündner Gewerbler; von den neun
Sektionen waren alle durch Delegierte und von den
Berufsverbänden 19 von 24 vertreten, total 69 Dele-
gîerte. zu denen sich noch eine ganze Reihe sonstiger
Gewerbeoereinsmitglieder und zum anschließenden Vor-
trage noch eine große Anzahl weiterer Interessenten und
Freunde unseres bündnerischen Gewerbes einsanden. —
Die Tagung wurde durch den Kantonal - Präsidenten,
Großrat Schütter, eröffnet, welcher in seinem kurz ge-
haltenen Eröffnungswort erwähnte, daß wir immer noch
M Kriegs - Zeiten " tagen, unsere Existenzberechtigung
immer mehr beschnitten werde und geradezu unhaltbare
Verhältnisse für unsern Handwerker-, Handels- und
Gewerbestand eingetreten seien. Doch müssen wir an der
Parole „Durchhalten" festhalten und uns immer gründ-
ticher und lückenlos organisieren auf der ganzen Linie.
Die heutige Tagung habe mehr rapportierenden Charakter
über die im Vordergrund stehenden bündnerischen Gc-
Werbefragen: Kantonales bündnerisches Lehrlings- und
Submissionsgesetz, da beide Vorlagen noch in Diskussion
stehen bei den interessierten wirtschaftlichen Verbänden,
und durch Kompromiß voraussichtlich Einigung erzielt
wird. Das Protokoll der Delegiertenversammlung vom
März 1917 wurde genehmigt und die vom Kantonal-
Vorstände, auf Grund eines Verlangens des Handels-
registeramtes, vorgeschlagene Revision des § 11 der kan-
tonalen Statuten einstimmig genehmigt; auch damit die
an der ordentlichen Delegierten-Versammlung 1917
getroffenen Wahlen bestätigt, llber den Entwurf zum
bündnerischen Lehrlingsgesetz berichtete Gewerbesekretär
Ragaz in orientierendem Sinne dahingehend, daß die

Zweiteilung des Gesetzes, d. h. Gesetz mit Verordnungen
als Grundsatz akzeptiert sei; einige Differenzen in den

Entwürfen der verschiedenen wirtschaftlichen Verbände
noch erledigt werden müssen; die Fertigerstellung des

Entwurfes für die Großrats-Session Frühjahr 1918 in
Aussicht genommen uno die Sektionen und Verbände
des kantonalen Gewerbeverbandes vorher nochmals über
den fertig erstellten Entwurf in Kenntnis gesetzt werden,
llber den Entwurf zum bündnerischen Submissionsgesetz
berichtete Präsident Schütter ebenfalls in orientierendem
Sinne, ausführend, daß wir uns nunmehr einstimmig
zu einem „Gesetz" entschieden hätten. Heute zu diskutieren
und prinzipiell zu beschließen sei die Frage, ob nun in
diesem Gesetz ein Fakultativum für die Gemeinden nicht
angezeigt erscheine. Die von uns von zwei Seiten ein-
geforderten Gutachten über diese letztere Frage sprechen
sich in zustimmendem und empfehlendem Sinne aus; die
Details hierzu sind allerdings noch zu beraten.

In der Diskussion sprechen sich der Präsident des
kantonalen Baumeisterverbandes und die Vertretung des

Engadins nur für das Gesetz aus und wenn es nicht
anders gehe, auch für nur fakultative Verpflichtung zum
Gesetz für die Gemeinden. Verlangt wird, „daß der
chrlichej rechtschaffene Gewerbsmann den Schutz des
Staates finden soll". Die Abstimmung ergab einstimmige
Zustimmung zum Fakultativum. — In der allgemeinen
Umfrage wird Mitteilung gemacht, daß der hohe Kleine

^at, auf unsere Eingabe hin, dem Großen Rat beantragt
babe, den kantonalen Beitrag an die bündnerischen
Lehrlingsprüfungen von Fr. 560.— auf Fr. 3060.—
îu erhöhen. Der Große Rat hat dem Gesuch einstimmig

entsprochen, was heute gebührend verdankt zu werden
verdient. Dadurch ist nun die Verlängerung der Werk-
stätteprüfung auf 2 Vs Tage möglich geworden und wird
erstmals für die Frühjahrsprüfungen 1918 zur Durch-
führung kommen. Ein warmer Appell an die Meister-
schaft von Seiten des Präsidenten ver kantonalen Lehr-
lingsprüfungskommission wünscht Entgegenkommen betr.
Lohnentschädigungen an die Lehrlinge; sodann Remedur
betr. Lehrgeld und Lehrzeit, und betr. der Krankenkassen-
beitrage für die Lehrlinge und Lehrtöchter. Die Ver-
pflichtung, eine gewerbliche Fortbildungsschule zu besuchen,
wird aus 6 km Entfernung vom Wohnsitze des Lehr-
lings-, resp, des Lehrmeisters stipultert.

Der Beschluß des kantonalen Vorstandes, dem Ge-
werbesekretär pro 1917 eine Teuerungszulage in der
Höhe eines Monatssalärs auszurichten, wird einstimmig
genehmigt. Die Sektion Samaden bringt den Antrag
ein, als Statutenrevision, alle Wahlen seien geheim vor-
zunehmen; eine Anregung, die Protokolle der Delegierten-
Versammlungen sollen den Sektionen und Verbänden
gedruckt zugestellt werden. Beides wird zu Handen des
Vorstandes entgegengenommen zur Erledigung.

Der Delegierte der Sektion St. Moritz und im Namen
auch der Sektion Samaden beantragt, der Revision des
kant. Steuergesetzes intensivere Aufmerksamkett schenken

zu wollen, und die Einführung einer Einkommensteuer
zu verlangen. Auf alle Fälle stellt er den Antrag, eine
außerordentliche Delegierten - Versammlung einzuberufen,
zur Besprechung der aus der zweiten Lesung resultieren-
den Vorlage des neuen kanton. Steuergesetz-Entwurfes.

Die Diskussion ergibt, daß leider der Große Rat
bereits das Prinzip der Einkommensteuer verworfen habe
und da nichts mehr zu machen sei. Eine Verbesserung
gegenüber dem frühern Steuergesetze sei zu konstatieren,
doch nicht in dem Maße, daß Handwerk, Handel und
Gewerbe sich als befriedigt erklären können, da viele
berechtigten Wünsche und Begehren unseres Standes nicht
berücksichtigt wurden. Eine Besprechung der Materie in
einer außerordentlichen Delegiertenversammlung sei an-
gezeigt und auch auf das Frühjahr 1918 in Aussicht zu
nehmen. — Damit war der geschäftliche Teil der Ver-
Handlungen beendigt.

Präsident Schütter eröffnet die „Vortragsversamm-
lung", die von über 120 Mann besucht war, mit einem
orientierenden Eröffnungswort. Er führt aus, daß der
kantonale Gewerbeverband einen guten Wurf getan, das
vorliegende Thema: „Das Hstelbauverbot und seine
Rückwirkungen ans Handwerk, Handel und Ge--
werbe", auf Traktandum zu setzen. Von den heutigen

Iok, Lnskoi», kssààlàz-Ijliei'llMg
Wïnîvi»ît>i»i», V/ûlûîngoi'às«». — l'ulspkon.

ZMiàbM «seiner i'or«»
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IHuSfüßrungen erwarten wir nut eine Satbeftanbaufnaßme
bet Berßältniffe tm Hotelgewerbe, aber bap auch eine
folcße für fpanbroerf, fmnbel unb ©ewetbe. ®ie 30tu§=

füljrimgen foßen nicht bemonftriecenben, fonbern aßfeitig
aufftärenben ©ßarafter tragen. 2öir waren eS unferm
Stanb fdßulbig, einmal in allen Setlen flar unb beutttch
aucß unfere Berßältniffe unb unfere Steßungnaßme prn
„Hotelbauoerbot" tn ortentterenbem Sinne flatplegen
unb feftpßalten.

®er Beferent, © ewerb ef ef retär Slagaj, ©bur,
führte in feinem 1V2 ftünbigen Referat înrj refumtert
auS waS folgt: Unterm 3. SHuguft 1914 bat bte BunbeS»

oerfammlung bem BunbeSrate ©eneralooßmacßt erteilt
„ßur Bornaßme alter ißlahnaß men, bte für bie Beßaup=

tung ber Sidßerßett, Integrität unb ^Neutralität ber
Schwelg unb pr SBahrung beS KrebiteS unb ber roirt=

fdfjaftltdhen ^ntereffen beS SaitbeS, ittSbefonbere auch pr
Sicherung beS SebenSunterßalteS erforbetlicb werben".
3118 foldße SJiafinabme wiß nun ber BunbeSrat auch
ben ©rlafj betrachtet roiffen: „Berorbnung sum Schuhe
ber Hotelinbuftcie gegen bie folgen beS Krieges". @8

ift bteS ber erfte SftotftanbSerlajj beS BunbeSrateS, burcß
ben 3IuSnahme*9ftahnahmen pgunfien eines einzelnen
cEvmet'bsftanbcs etngefübrt woroen unb man bürfe
fich ntcht oetßeßlen, bah bamit ein recht „gefährlicher
3ßeg befchritten roorbert ift". Qn ber oorberatenben
Kommiffion habe eS benn auch nicht an roarnenben
Stimmen gefehlt, bie ftch gegen eine folcße Klaffengefeh'
gebung auflehnten. Stiemanb wirb jroar in 3lbrebe fteÜen,

bah bas Hotelgewerbe unter ben KriegSmirren fchmer
letbet. 55lber eS bürfte ferner fein, ben beweis bafür p
erbringen, bah ber oerjroetfelten Situation, tn ber
ftch »tele Çotelunternehmer surfeit beftnben, ihr etgeneS

©ebahren pr griebenSjeit nidht eine Hauptfdfjulb trägt;
anberfeits ift offenîunbig, bah bie ^otelïriftS ïeine all'
gemeine ift, fonbern baft tn manchen ©egenben bie
^uftänbe erträglich, an einzelnen Orten fogar normale
ftnb. ©nblich roirb niemanb in Slbrebe ftetlen, bah auch
tn emiern cSrtnerb^tneigen bte Situation etnjelner
ober ganzer ©ruppen eine nicht minier fcl?u)ierige
teils fcl?on ift, teils noch merien miri. ®a8 oon
ben Bertretern ber fpoteltnbuftrte für eine auSnahmSmetfe
Berücffichtigung gerabe ihre Sage immer mteber oorge=
braute eittjige Argument, bah in feinem anbern
©eroerbebetrteb eine fo roettgehenbe ijmmobiltfterung beS

gefamten erroetbenben Kapitals oorfomme, ift roeber tat'
jächltch ptreffenb, noch auSfdßlcggebenb. Ob baS Kapital,
auf beffen roerbenbe Kraft unb ©rtrag ber (Eigentümer
angewiesen ift, tn einem fpotel, ober ob eS in einer
gabrtfanlage ober in SBarenoorräten ober in einer
SpefulationSbaute feftgelegt ift, macht boch wirf lieh feinen
Unterfdjteb unb eS ift fchroer einpfehen, roeshalb nur
ile i)otellerie iie Stacrtshitfe fott tn 3lnfpruch
nehmen fönnen. ©ine logifche unb aße ©Iteber beS

Staates mit bem gleiten SJlafjftabe meffenbe ©efeß'
gebungSpolitif hätte alfo nur bie SBahl gehabt, entroeber
Htten ben jenigen Schulbnern, auf bie baS. angegebene
Kriterium ptrifft, beipfprlngen, ober, roenn man oor
ben Konfequenjen eines folgen BorgehenS prücffdßrecfte,
Me Stcuttshilfe überhaupt ju »ermeigern unb
audh î>te ^oteßerte auf bte SelhfifyUfe p oerroetfen.
$ür lehtern luSroeg fpradh auch noch ber Umftanb, bah
bafür bereits Borbilber oorliegen unb bamit- günfiige
©rfahrungen gemacht roorben ftnb. ®enn barüber, bah
mit ben nun befdßloffenen SJlafpahmen bte Schwierig*
feiten, In benen ftdh otele fpotel * Unternehmungen ber
Scfjroet} befinben, ntdht tjefyobett roerben, fonnten ftdh
auch bte in ber oorberatenben Kommiffion ftßenben
Bertreter ber ^otelinbuftrte fdhliehli<h feine ^ßufionen
mehr madhen.

®iefe Bewertungen glaubte ber Referent pr 3Saß'

rung OeS grunbfäßlidßen StanbpunfteS oorauSfchicfen

p müffen. fßerauf ging er pr Berorbnuna über baS

„Hotelbauoerbot" felbft über, biefelbe tn aßen Seilen
erflärenb. — ®aS ©effißt bürfte aßgemetn oerbreitet
fein, bah ben lehten fahren eine ungefunbe ®er>

meßrung ber Qberprobuîtion oon fÇrembenhotelS etngefeht
hat unb bah bie gegenwärtige Sßifere nicht pm fletnften
Setl auch auf bte barauS refultterenbe Über=Konfurrens
prfiefpfüßren ift. ®aS 93efireben ber tpoteßerie, btefe

Konfurrenj einjubämmen, ift baßer begretflidh. 9Uan fann
aber auch bte 3lnftdßt oertreten, bah ^n foldßer feßtoetet

©tngriff in bie burdß bte S3unbeSoerfaffung geroäßrteiftete
©eroerbefreißeit fidß pr 3«it umfo weniger rechtfertigt/
als bie fdßweren Reiten, bte wir gegenwärtig burdhmadhen/
eine fo etnbrtnglicße unb beutiieße Sprache reben, bifi
ftdß au^ oßne ftaattidße ^nteroention unb oßne eine

SebürfniSflaufel unb oßne bie Kreierung etneS eibgen.

^lotelb au bureaus ftch biefer SSauetfer tn ßiefunft bämpfen
bürfte. QiebenfaßS ßanbelt eS fidß ßler um fragen, welcße

nur auf ©runb einer ®iSfuffion in brettefter öffentlich'
fett enbgültig erlebigt unb um ©ntfeßeibungen, bte nur
auf fonftitutioneßem SBege, b. ß. bah bte iöunbeSoer»

faffung tn ißrem gegenwärtigen ülßorttaut einem ffließen

aJlonopol ber befteßenben Rotels jroeifeßoS entgegenfteßt,
geftüßt auf eine ïïlbftimmung beS iöolteS unb ber Stänbe,

für bie Sauer btefe SBerßältntffe regeln fönnen.
@S fdßetnt aßerbittgS, bah beim SunbeSrat bie 3lbftcßt

befteßt, baS Sauoerbot audß über bie ®auer ber Kriegt
wirren hinaus tn Kraft befteßen p laffen, ba er fleh bj
Slrt. 31 ber ^otelbauoerorbnung oorbeßalten ßat, felbft

p beftimmen, wann bie SSorfrißriften ber Söerorbnung

aufjer Kraft treten. Sawott Baun natürlich feitte
Hebe fein. @S fteßt nidßt im belieben beS Beauftragten,
felbft p erflären, wann fein Auftrag p ©nbe geße unb

wenn wir wteber tn grteben leben, fo tritt, fofetn nidßt

bte BunbeSoerfaffung auf Eonftitutionetlem llleô®
bis bann abgeänbert fetn wirb, für jeben Bauluftigen
bie ©arantte beS 9lrt. 31 ber BunbeSoerfaffung wteb«
in Kraft.

Ü6er bie ijanb^abuttg beS ^otelbaurefhot^
bis Ijeute berietet Oer Referent, bah bie erften ©efueße

um Baubewißigung oom BunbeSrat auf ©runb ber

$oteßerteoerorbnung erlebigt roorben finb. ®tefe furje
^rajiS geigt fdßon, bah unfer BunbeSrat feine engßerjtge

Interpretation beS ©efeßeS fanftioniert. 9Bte fidß bte

^rage beS BauoerboteS nadß bem Kriege unb nach

Aufhebung ber Special Boßmadßten beS BunbeSrate»

Komprimierte und abgedrehte, blao^®

Vereinigte Drahtwerke A.-8. Bid

Blank und präzis gezogene

jeder Art in Eisen und Stahl>
Kaltgewalzte Çisen- und Stahlbänder bis 300 t»i»

Schlackenfreies Uerpackungsbandeisen.
Grand Prixi Sohwelz. Landesausstellung Bern
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Ausführungen erwarten wir nur eine Tatbestandaufnahme
der Verhältnisse im Hotelgewerbe, aber dazu auch eine
solche für Handwerk, Handel und Gewerbe. Die Aus-
führungen sollen nicht demonstrierenden, sondern allseitig
ausklärenden Charakter tragen. Wir waren es unserm
Stand schuldig, einmal in allen Teilen klar und deutlich
auch unsere Verhältnisse und unsere Stellungnahme zum
„Hotelbauverbot" in orientierendem Sinne klarzulegen
und festzuhalten.

Der Referent, Gewerbesekretär Ragaz, Chur,
führte in seinem 1V2 - stündigen Referat knrz resümiert
aus was folgt: Unterm 3. August 1914 hat die Bundes-
Versammlung dem Bundesrate Generalvollmacht erteilt
„Zur Vornahme aller Maßnahmen, die für die Behaup-
tung der Sicherhett, Integrität und Neutralität der
Schweiz und zur Wahrung des Kredites und der wirt-
schaftlichen Interessen des Landes, insbesondere auch zur
Sicherung des Lebensunterhaltes erforderlich werden".
Als solche Maßnahme will nun der Bundesrat auch
den Erlaß betrachtet wissen: „Verordnung zum Schutze
der Hotelindustcie gegen die Folgen des Krieges". Es
ist dies der erste Notstandserlaß des Bundesrates, durch
den Ausnahme-Maßnahmen zugunsten eines einzelnen
Lrwerbsstandes eingeführt worsen und man dürfe
sich nicht verhehlen, daß damit ein recht „gefährlicher
Weg beschritten worden ist". In der vorberatenden
Kommission habe es denn auch nicht an warnenden
Stimmen gefehlt, die sich gegen eine solche Klassengesetz-

gebung auflehnten. Niemand wird zwar in Abrede stellen,
daß das Hotelgewerbe unter den Krtegswirren schwer
leidet. Aber es dürfte schwer sein, den Beweis dafür zu
erbringen, daß an der verzweifelten Situation, in der
sich viele Hotelunternehmer zurzeit befinden, ihr eigenes
Gebühren zur Friedenszeit nicht eine Hauptschuld trägt;
anderseits ist offenkundig, daß die Hotelkrisis keine all-
gemeine ist, sondern daß in manchen Gegenden die

Zustände erträglich, an einzelnen Orten sogar normale
sind. Endlich wird niemand in Abrede stellen, daß auch
in andern Lrwerbszweigen die Situation einzelner
oder ganzer Gruppen eine nicht minder schmierige
teils schon ist, teils noch werden wird. Das von
den Vertretern der Hotelindustrie für eine ausnahmsweise
Berücksichtigung gerade ihre Lage immer wieder oorge-
brachte einzige Argument, daß in keinem andern
Gewerbebetrieb eine so wettgehende Immobilisierung des

gesamten erwerbenden Kapitals vorkomme, ist weder tat-
(Schlich zutreffend, noch ausschlaggebend. Ob das Kapital,
auf dessen werbende Kraft und Ertrag der Eigentümer
angewiesen ist, in einem Hotel, oder ob es in einer
Fabrikanlage oder in Warenvorräten oder in einer
Spàlationsbaute festgelegt ist, macht doch wirklich keinen

Unterschied und es ist schwer einzusehen, weshalb nur
die Hôtellerie die Staatshilfe soll in Anspruch
nehmen können. Eine logische und alle Glieder des

Staates mit dem gleichen Maßstabe messende Gesetz-

gebungspolitik hätte also nur die Wahl gehabt, entweder
Allen denjenigen Schuldnern, auf die das. angegebene
Kriterium zutrifft, beizubringen, oder, wenn man vor
den Konsequenzen eines solchen Vorgehens zurückschreckte,

die Staatshilfe überhaupt zu verweigern und
auch die Hôtellerie auf die Selbsthilfe zu verweisen.
Für letztern Ausweg sprach auch noch der Umstand, daß
dafür bereits Vorbilder vorliegen und damit- günstige
Erfahrungen gemacht worden sind. Denn darüber, daß
mit den nun beschlossenen Maßnahmen die Schwierig-
leiten, in denen sich viele Hotel-Unternehmungen der
Schweiz befinden, nicht gehoben werden, konnten sich

auch die in der vorberatenden Kommission sitzenden
Vertreter der Hotelindustrie schließlich keine Illusionen
mehr machen.

Diese Bemerkungen glaubte der Referent zur Wah'

rung ves grundsätzlichen Standpunktes vorausschicken

zu müssen. Hierauf ging er zur Verordnung über das

„Hotelbauverbot" selbst über, dieselbe in allen Teilen
erklärend. — Das Gefühl dürfte allgemein verbrettet
sein, daß in den letzten Jahren eine ungesunde Ver-
mehrung der Überproduktion von Fremdenhotels eingesetzt

bat und daß die gegenwärtige Misere nicht zum kleinsten
Teil auch auf die daraus resultierende Über-Konkurrenz
zurückzuführen ist. Das Bestreben der Hôtellerie, diese

Konkurrenz einzudämmen, ist daher begreiflich. Man kann

aber auch die Ansicht vertreten, daß ein solcher schwerer

Eingriff in die durch die Bundesverfassung gewährleistete
Gewerbefreihett sich zur Zeit umso weniger rechtfertigt,
als die schweren Zeiten, die wir gegenwärtig durchmachen-
eine so eindringliche und deutliche Sprache reden, daß

sich auch ohne staatliche Intervention und ohne eine

Bedürfntsklausel und ohne die Kreierung eines eidgen.

Hotelba »bureaus sich dieser Baueifer in Zukunft dämpfen
dürfte. Jedenfalls handelt es sich hier um Fragen, welche

nur auf Grund einer Diskussion in breitester Öffentlich-
keit endgültig erledigt und um Entscheidungen, die nur
auf konstitutionellem Wege, d. h. daß die BundeSver-
fassung in ihrem gegenwärtigen Wortlaut einem solchen

Monopol der bestehenden Hotels zweifellos entgegensteht,
gestützt auf eine Abstimmung des Volkes und der Stände,

für die Dauer diese Verhältnisse regeln können.
Es scheint allerdings, daß beim Bundesrat die Absicht

besteht, das Bauverbot auch über die Dauer der Kriegs-
wirren hinaus in Kraft bestehen zu lassen, da er sich in

Art. 31 der Hotelbauverordnung vorbehalten hat, selbst

zu bestimmen, wann die Vorschriften der Verordnung
außer Kraft treten. Davon kann natürlich keine
Rede sein. Es steht nicht im Belieben des Beauftragten,
selbst zu erklären, wann sein Auftrag zu Ende gehe und

wenn wir wieder in Frieden leben, so tritt, sofern nicht

die Bundesverfassung auf konstitutionellem Ivegs
bis dann abgeändert sein wird, für jeden Baulustigen
die Garantie des Art. 31 der Bundesverfassung wieder
in Kraft.

über die Handhabung des Hstelbauverbotes
bis heute berichtet ver Referent, daß die ersten Gesuche

um Baubewilligung vom Bundesrat auf Grund der

Hotellerieoerordnung erledigt worden sind. Diese kurze

Praxis zeigt schon, daß unser Bundesrat keine engherzige

Interpretation des Gesetzes sanktioniert. Wie sich ^
Frage des Bauverbotes nach dem Kriege und nach

Aufhebung der Spezial - Vollmachten des Bundesrates

Itoinpnîinïente unit sdgeitnvkte, dts"^
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flefialtet, ift einftwetlen feïjr ftpw ter ig p fagen. Blacp

be§ ^Referenten ift eine SluSbepnung beë Sau»
berboteS bis $um gapre 1925 unguläffig. Tte gange
•£>oteßerte 93erorbnung, bte eine gang bebeutenbe (Ein«

îtf?v«nïu«0 ber I}attbel5ü »inb (Setüevfcefreipett
barfteßt, fteljt unb fäßt mit ben ©pegialooflmatpten beä

®unbeërate§. (©djluß folgt).

Sin neues eleMtifdies Sdnneißnerfoftren.

Sin gadßmamt berietet in ber „granff. 3*9-:
9îeben ber autogenen l)at bie clcftrifd^e ©cpweißung in
ben le|ten gapren im praftifdjen betriebe immer mepr
Singang gefunben. üRatt fantt bei bicfen gwei pringt
pieli berfcpiebette SJerfapren unterfcpeiben. 33ei ber Sicpt»
bögem ©cpweißung roirb bie gur Bereinigung ber betben
äRe'taßftüde notwenbige 2öärme, mie bei ber autogenen
©cpweißung, buret) eine äußere 28ärmequeüe poper
Temperatur, in jebem gaße buret) ben eleftrifcpen Sicpt»
bogen, geliefert. gut ©egenfap bagu wirb bei ber Sßiber»
ft anbS= ©cpweißung bie SBärnte in ben beißen ßRetaß»
ftiicïen fetbft burcp ben eleftrifcpen ©trout ergeugt.
Stau fpannt pierbei bie beiben Stüde in gweiiprem
Tiuerfcßnitt angepaßte Sïlaueu, briieït fie ftumpf gegen»
etnanber unb feßidt bann einen auf niebere ©pannung
unb fepr pope ©tromftärfe transformierten ©trom
Pinbttrd), ber fie balb bis auf bie nötige ©epmeißtem»
peratur erpipt. gtt bem Slugenblid merben fie burcp
einen Jpebel gegeneinanber geftauept, unb glcicpgeitig
fuirb bér ©trom unterbroeßert. Tiefe ©tutnpffcßmeißnng
'ft bei Eleinett Ouerfcpnitten, g. 33. bei Sßtecpen, auSge»
fcploffen. §ier wenbet man bie eleftrifcpe ißunft* ober

3loßenßpweißung an; aud) bei biefetn erfolgt bie Sr=

'pärmutig burcp ben bie beiben überlappten SBledpc burdi»
ftießeuben ©trom. Terfelbe toirb aber burcp Sluffepen

etttfprecpcnb geformter Sleftroben auf eine aufeinanber»
wtgenbc Steiße eingelner Eleiiter Greife (fünfte) fon»

Zentriert. SRacpt man bie eine Sleftrobe in gorm einer
'<Roße bemeglicß, fo fann mau auep bie Stoßt im gangen
berfdpmeißeu.

33ei fompligierteren Querfcpnitten, toie Z--Sifen, Stab»

feigen, u. ä. ift nun bie ©tumpfßpmeißung niept gu

bertoettbett, ba wegen ber tlngleidjförmigfeit beS profil»
bie cingelnen ©teilen fepr berfepieben erwärmt werben.
®pe bie ftärlerett Teile auf bie ©cpmeißtemperatur ge=

btaept finb, würben bie ßpmäcßeren ©teßen fepon ber»

bfannt feitt. gür berartige gäße ftplägt g. ©auer in
""et „fêteftrotecpnifdjeu 3eitf<prift" baS folgenbe ,,3lb»

fdjntelgberfaßren" bor. Tanacß werben bie beiben

gu berfepmeißenben ftumpf abgefeßnittenen Stüde naep
Sinfcpaltung beS @tromeS eiuattber aßmäplicp genäßert, bis
ber ©trom in gorm bon Junten übergept. Tie Slnnäperung
wirb bann immer weiter fortgefept, bis bie gange
©cpweißfteße in einen gunfenregen eingebüßt erfepeint.
Taburcß werben bie ©toßfteflen aßmäplicp gefeßmotgen,
unb gwar über bett gangen öuerfepnitt gteiepmäßig.
gn biefeut lugenbtid werben bie beiben Stüde unter
3luSfcpattung beS Stromes gegeneinanber gepreßt unb
fo bereinigt.

Sin Borteil biefeS neuen SSerfaßrenS ift, baß bie

©dpweißfteßeu borper feiner fepr forgfältigett Bearbeitung
bebürfen, ba etwa borfpringeube Teile guerft wegge»
fdjtttolgeu werben, gerner tritt nur ein gang Heiner
©taucßwulft in gorm eines perlfcpnurartigen SJrateS

auf, ba bas gefcpmolgene ÜRatertal bei bem ißrogeß aus
ber ©cßweißfuge perauSgefcpleubert wirb. Ter Söulft
wirb am beften noep im rotwarmen ^uftanbe mit bem
SReißel entfernt; mau barf ipn bagegett niept wie bei
ber gewöpnlicpen ©tumpffepweißung burcp Lämmern
glatt ftplagen, bamit niept bie perauSgequetf^ten ge=
fcpmolgenen Teile itt bie ©cpweißfuge eingefepmiebet
werben. Sin weiterer Vorteil liegt aud) noep barin, baß
bie Sinfpannbaden ber Ouerfd)nittform niept genau
angepaßt gu werben brauepen, fotibern baß eine 33erüp=

rung in brei ober oier tieinen gläcpen genügt. Tie geftig=
feit ber naep bem „IbfcpmelgOeifapren" qefepmeißten
Stüde pat fiep gu 98 "/o beS gefunben SRateriatS ergeben.

©epr geeignet ift baS neue SDerfapren amp gum
©cpweißett öott ßtöpren ober bon irgenb welcpen
ßleifen auf ©eprttng, bor aßent aber auep gutn Sin»
fepmeißen bon bent gu jepiger 3^it fepr Enappen 2BerH
geugftapl an gewöpnlicpen ©tapl ober Sifen.
mäßig werben babei bie beibett ©cpweißftüde in ber
©eßweißtnafeßine bis auf Jpeflglut borgewärmt, waS fiep
überpaubt bei größeren Querßpnitten empfteplt. 3"
biefem 3ibed wirb gunäepft wie bei ber gewöpnlicpen
©tumpffepweißung berfapren, b. p. alfo, bie Stüde werben
naep bem Slneinatiberpreffen bis auf peße IRotglut er»
pi|t. Taten werben fie naep Uuterbredjung beS ©tromeS,
wenn nötig, mit etioaS ©emalt bon einanber getrennt
unb barauf bas Slbfcpmelgberfapren eingeleitet. 33ei
ber jepigeit Slufpannnng ber gefamten Snbuftcie bürfte
baS neue ©cpweißberfapren bagu berufen fein, in bieten,
auf anbere 3Beife nur fepmierig ober gar niept pergu*
fteßenben ©cpweißungen gute Tienfte gu teiften.
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gestaltet, ist einstweilen sehr schwierig zu sagen. Nach
Ansicht des Referenten ist eine Ausdehnung des Bau-
Verbotes bis zum Jahre 1925 unzulässig. Die ganze
Hôtellerie - Verordnung, die eine ganz bedeutende Ein-
schränkung der Handels- und Gewerbefreiheit
darstellt, steht und fällt mit den SpezialVollmachten des

Bundesrates. (Schluß folgt).

Ein neues elektrisches SchweißnerWen.
Ein Fachmann berichtet in der „Franks. Ztg.":

Neben der autogenen hat die elektrische Schweißung in
den letzten Jahren im praktischen Betriebe immer mehr
Eingang gefunden. Mau kann bei diesen zwei prinzi-
Piell verschiedene Verfahren unterscheiden. Bei der Licht-
böge n-Schweißung wird die zur Vereinigung der beiden

Metallstücke notwendige Wärme, wie bei der autogenen
Schweißung, durch eine äußere Wärmequelle hoher
Temperatur, in jedem Falle durch den elektrischen Licht-
bogen, geliefert. Im Gegensatz dazu wird bei der Wider-
stands-Schmeißung die Wärme in den beiden Metall-
stücken selbst durch den elektrischen Strom erzeugt.
Man spannt hierbei die beiden Stücke in zwei ihrem
Querschnitt angepaßte Klauen, drückt sie stumpf gegen-
einander und schickt dann einen auf niedere Spannung
und sehr hohe Stromstärke transformierten Strom
hindurch, der sie bald bis auf die nötige Schweißtem-
Peratur erhitzt. In dem Augenblick werden sie durch
einen Hebel gegeneinander gestaucht, und gleichzeitig
wird der Strom unterbrochen. Diese Stumpfschweißnng
ist bei kleinen Querschnitten, z. B. bei Blechen, ausge-
schlössen. Hier wendet man die elektrische Punkt- oder

Nvllenschweißung an; auch bei diesem erfolgt die Er-
wärmung durch den die beiden überlappten Bleche durch-
stießeuden Strom. Derselbe wird aber durch Aufsetzen

entsprechend geformter Elektroden auf eine auseinander-
wlgende Reihe einzelner kleiner Kreise (Punkte) kon-

Zentriert. Macht man die eine Elektrode in Form einer
Nolle beweglich, so kann man auch die Naht im ganzen
Nrschmeißen.

Bei komplizierteren Querschnitten, wie /.-Eisen, Rad-
stlgen, u. ä. ist nun die Stumpfschweißung nicht zu

^wenden, da wegen der Ungleichförmigkeit des Profils
we einzelnen Stellen sehr verschieden erwärmt werden.
Ehe die stärkeren Teile auf die Schweißtemperatur ge-

vrcicht sind, würden die schwächeren Stellen schon ver-
vrannt sein. Für derartige Fülle schlägt I. Sauer in

wer „Elektrotechnischen Zeitschrift" das folgende „Ab-

schmelzverfahren" vor. Danach werden die beiden

zu verschweißenden stumpf abgeschnittenen Stücke nach
Einschaltung des Stromes einander allmählich genähert, bis
der Strom in Form von Funken übergeht. Die Annäherung
wird dann immer weiter fortgesetzt, bis die ganze
Schweißstelle in einen Funkenregen eingehüllt erscheint.
Dadurch werden die Stvßstellen allmählich geschmolzen,
und zwar über den ganzen Querschnitt gleichmäßig.
In diesen) Augenblick werden die beiden Stücke unter
Ausschaltung des Stromes gegeneinander gepreßt und
so vereinigt.

Ein Vorteil dieses neuen Verfahrens ist, daß die

Schweißstellen vorher keiner sehr sorgfältigen Bearbeitung
bedürfen, da etwa vorspringende Teile zuerst wegge-
schmolzen werden. Ferner tritt nur ein ganz kleiner
Stauchwulst in Form eines perlschnurartigen Grates
auf, da das geschmolzene Material bei dem Prozeß aus
der Schweißsuge herausgeschleudert wird. Der Wulst
wird am besten noch iin rotwarmen Zustande mit dem
Meißel entfernt; mau darf ihn dagegen nicht wie bei
der gewöhnlichen Stumpfschweißung durch Hämmern
glatt schlagen, damit nicht die herausgequetschten ge-
schmolzenen Teile in die Schweißfuge eingeschmiedet
werden. Ein weiterer Vorteil liegt auch noch darin, daß
die Einspannbacken der Querschnittform nicht genau
angepaßt zu werden brauchen, sondern daß eine Berüh-
rnng in drei oder vier kleinen Flächen genügt. Die Festig-
keit der nach dem „Abschmelzverfahren" geschweißten
Stücke hat sich zu 98 "/» des gesunden Materials ergeben.

Sehr geeignet ist das neue Verfahren auch zum
Schweißen von Röhren oder von irgend welchen Pro-

.fileisen auf Gehrung, vor allem aber auch zum Au-
schmeißen von dem zu jetziger Zeit sehr knappen Werk-
zeugstahl an gewöhnlichen Stahl oder Eisen. Zweck-
mäßig werden dabei die beiden Schweißstücke in der
Schweißmaschiue bis auf Hellglut vorgewärmt, was sich

überhaupt bei größeren Querschnitten empfiehlt. Zu
diesem Zweck wird zunächst wie bei der gewöhnlichen
Stumpfschweißung Verfahren, d. h. also, die Stücke werden
nach dem Aneiuanderpressen bis auf helle Rotglut er-
hitzt. Dann werden sie nach Unterbrechung des Stromes,
wenn nötig, mit etwas Gewalt von einander getrennt
und darauf das Abschmelzversahren eingeleitet. Bei
der jetzigen Anspannung der gesamten Industrie dürfte
das neue Schweißverfahrcn dazu berufen sein, in vielen,
alls andere Weise nur schwierig oder gar nicht herzu-
stellenden Schweißnaßen gute Dienste zu leisten.
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